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Vorbemerkung zur zweiten Ausgabe 

Diese zweite Ausgabe der „Politischen Theologie" ist unverän-
dert geblieben. Heute, nach zwölf Jahren, wird man beurteilen 
können, wie weit die im März 1922 erschienene kleine Schrift 
standgehalten hat. Auch die Auseinandersetzung mit dem libera-
len Normativismus und seiner Art „Rechtsstaat" ist Wort für 
Wort geblieben. Einige Kürzungen bestehen nur darin, daß Stel-
len, die sich mit Unwesentlichem befaßten, gestrichen sind. 

Im Verlauf der letzten Jahre haben sich zahlreiche neue Anwen-
dungsfälle der Politischen Theologie ergeben. Die „Repräsen-
tation" vom 15. bis zum 19. Jahrhundert, die Monarchie des 
17. Jahrhunderts, die dem Gott der Barockphilosophie analog 
gedacht wird, die „neutrale" Gewalt des 19. Jahrhunderts, „qui 
règne et ne gouverne pas", bis zu den Vorstellungen des reinen 
Maßnahmen- und Verwaltungsstaates, „qui administre et ne gou-
verne pas", sind ebenso viele Beispiele für die Fruchtbarkeit des 
Gedankens einer Politischen Theologie. Das große Problem der 
einzelnen Stufen des Säkularisationsprozesses — vom Theologi-
schen über das Metaphysische zum Moralisch-Humanen und zum 
Ökonomischen — habe ich in meiner Rede über „Das Zeitalter 
der Neutralisierungen und Entpolitisierungen" (Oktober 1929 in 
Barcelona) behandelt. Von protestantischen Theologen haben be-
sonders Heinrich Forsthoff  und Friedrich Gogarten gezeigt, daß 
ohne den Begriff  einer Säkularisierung ein Verständnis der letzten 
Jahrhunderte unserer Geschichte überhaupt nicht möglich ist. 
Freilich stellt in der protestantischen Theologie eine andere, an-
geblich unpolitische Lehre Gott in derselben Weise als das „Ganz 
Andere" hin, wie für den ihr zugehörigen politischen Liberalismus 
Staat und Politik das „Ganz Andere" sind. Inzwischen haben wir 
das Politische als das Totale erkannt und wissen infolgedessen 
auch, daß die Entscheidung darüber, ob etwas unpolitisch  ist, 
immer eine politische  Entscheidung bedeutet, gleichgültig wer sie 
trifft  und mit welchen Beweisgründen sie sich umkleidet. Das gilt 
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auch für die Frage, ob eine bestimmte Theologie politische oder 
unpolitische Theologie ist. 

Die Bemerkung zu Hobbes, über die beiden Typen juristischen 
Denkens, am Schluß des zweiten Kapitels (S. 39) möchte ich noch 
mit einem Wort ergänzen, weil diese Frage meinen Stand und 
Beruf als Rechtslehrer angeht. Ich würde heute nicht mehr zwei, 
sondern drei Arten rechtswissenschaftlichen Denkens unterschei-
den, nämlich außer dem normativistischen und dem dezisionisti-
schen noch den institutionellen Typus. Die Erörterung meiner 
Lehre von den „institutionellen Garantien" in der deutschen 
Rechtswissenschaft und die Beschäftigung mit der tiefen und be-
deutenden Institutionstheorie Maurice Haurious haben mir diese 
Erkenntnis verschafft.  Während der reine Normativist in unper-
sönlichen Regeln denkt und der Dezisionist das gute Recht der 
richtig erkannten politischen Situation in einer persönlichen Ent-
scheidung durchsetzt, entfaltet sich das institutionelle Rechtsden-
ken in überpersönlichen Einrichtungen und Gestaltungen. Und 
während der Normativist in seiner Entartung das Recht zum 
bloßen Funktionsmodus einer staatlichen Bürokratie macht und 
der Dezisionist immer in der Gefahr steht, durch die Funktualisie-
rung des Augenblicks das in jeder großen politischen Bewegung 
enthaltene ruhende Sein zu verfehlen, führt  ein isoliert institutio-
nelles Denken in den Pluralismus eines souveränitätslosen, feudal-
ständischen Wachstums. So lassen sich die drei Sphären und Ele-
mente der politischen Einheit — Staat, Bewegung, Volk — den 
drei juristischen Denktypen sowohl in deren gesunden wie in 
ihren entarteten Erscheinungsformen zuordnen. Der sogenannte 
Positivismus und Normativismus der deutschen Staatsrechtslehre 
der Wilhelminischen und der Weimarer Zeit ist nur ein degene-
rierter — weil statt auf ein Naturrecht oder Vernunftrecht  begrün-
deter, an bloß faktisch „geltende" Normen angehängter — daher 
in sich widerspruchsvoller Normativismus, vermischt mit einem 
Positivismus, der nur ein rechtsblinder, an die „normative Kraft 
des Faktischen" statt an eine echte Entscheidung sich haltender, 
degenerierter Dezisionismus war. Die gestaltlose und gestaltungs-
unfähige Mischung war keinem ernsten staats- und verfassungs-
rechtlichen Problem gewachsen. Diese letzte Epoche der deut-
schen Staatsrechtswissenschaft  ist dadurch gekennzeichnet, daß 
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sie die staatsrechtliche Antwort auf den entscheidenden Fall, näm-
lich die Antwort auf den preußischen Verfassungskonflikt  mit 
Bismarck und infolgedessen auch die Antwort auf alle weiteren 
entscheidenden Fälle schuldig geblieben ist. Um der Entscheidung 
auszuweichen, prägte sie für solche Fälle einen Satz, der auf sie 
selbst zurückgefallen ist und den sie nunmehr selbst als Motto 
trägt: „Das Staatsrecht hört hier auf." 

Berlin, im November 1933 Carl Schmitt 





Ι . 

Definition der Souveränität 





Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. 

Diese Definition kann dem Begriff  der Souveränität als einem 
Grenzbegriff  allein gerecht werden. Denn Grenzbegriff  bedeutet 
nicht einen konfusen Begriff,  wie in der unsaubern Terminologie 
populärer Literatur, sondern einen Begriff  der äußersten Sphäre. 
Dem entspricht es, daß seine Definition nicht anknüpfen kann an 
den Normalfall,  sondern an einen Grenzfall. Daß hier unter 
Ausnahmezustand ein allgemeiner Begriff  der Staatslehre zu ver-
stehen ist, nicht irgendeine Notverordnung oder jeder Belage-
rungszustand, wird sich aus dem Folgenden ergeben. Daß der 
Ausnahmezustand im eminenten Sinne für die juristische Defini-
tion der Souveränität geeignet ist, hat einen systematischen, 
rechtslogischen Grund. Die Entscheidung über die Ausnahme ist 
nämlich im eminenten Sinne Entscheidung. Denn eine generelle 
Norm, wie sie der normal geltende Rechtssatz darstellt, kann eine 
absolute Ausnahme niemals erfassen und daher auch die Entschei-
dung, daß ein echter Ausnahmefall gegeben ist, nicht restlos be-
gründen. Wenn Mohl (Monographien, S. 626) sagt, die Prüfung, 
ob ein Notstand vorliege, könne keine juristische sein, so geht er 
von der Voraussetzung aus, daß eine Entscheidung im Rechtssinne 
aus dem Inhalt einer Norm restlos abgeleitet werden muß. Das 
aber ist die Frage. In der Allgemeinheit, wie Mohl den Satz aus-
spricht, ist er nur ein Ausdruck von rechtsstaatlichem Liberalis-
mus und verkennt er die selbständige Bedeutung der Dezision. 

Das abstrakte Schema, das als Definition der Souveränität auf-
gestellt wird (Souveränität ist höchste, nicht abgeleitete Herr-
schermacht), kann man gelten lassen oder nicht, ohne daß darin 
ein großer praktischer oder theoretischer Unterschied läge. Um 
einen Begriff  an sich wird im allgemeinen nicht gestritten werden, 
am wenigsten in der Geschichte der Souveränität. Man streitet 
um die konkrete Anwendung, und das bedeutet darüber, wer im 
Konfliktsfall  entscheidet, worin das öffentliche  oder staatliche 
Interesse, die öffentliche  Sicherheit und Ordnung, le salut public 
usw. besteht. Der Ausnahmefall, der in der geltenden Rechtsord-
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nung nicht umschriebene Fall, kann höchstens als Fall äußerster 
Not, Gefährdung der Existenz des Staates oder dergleichen be-
zeichnet, nicht aber tatbestandsmäßig umschrieben werden. Erst 
dieser Fall macht die Frage nach dem Subjekt der Souveränität, 
das heißt die Frage nach der Souveränität überhaupt, aktuell. Es 
kann weder mit subsumierbarer Klarheit angegeben werden, wann 
ein Notfall vorliegt, noch kann inhaltlich aufgezählt werden, was 
in einem solchen Fall geschehen darf,  wenn es sich wirklich um 
den extremen Notfall und um seine Beseitigung handelt. Voraus-
setzung wie Inhalt der Kompetenz sind hier notwendig unbe-
grenzt. Im rechtsstaatlichen Sinne liegt daher überhaupt keine 
Kompetenz vor. Die Verfassung kann höchstens angeben, wer in 
einem solchen Falle handeln darf.  Ist dieses Handeln keiner Kon-
trolle unterworfen,  wird es nicht, wie in der Praxis der rechtsstaat-
lichen Verfassung, in irgendeiner Weise auf verschiedene, sich 
gegenseitig hemmende und balancierende Instanzen verteilt, so 
ist ohne weiteres klar, wer der Souverän ist. Er entscheidet sowohl 
darüber, ob der extreme Notfall vorliegt, als auch darüber, was 
geschehen soll, um ihn zu beseitigen. Er steht außerhalb der nor-
mal geltenden Rechtsordnung und gehört doch zu ihr, denn er 
ist zuständig für die Entscheidung, ob die Verfassung in toto 
suspendiert werden kann. Alle Tendenzen der modernen rechts-
staatlichen Entwicklung gehen dahin, den Souverän in diesem 
Sinne zu beseitigen. Darin liegt die Konsequenz der im folgenden 
Kapitel behandelten Ideen von Krabbe und Kelsen. Aber ob der 
extreme Ausnahmefall wirklich aus der Welt geschafft  werden 
kann oder nicht, das ist keine juristische Frage. Ob man das 
Vertrauen und die Hoffnung  hat, er lasse sich tatsächlich beseiti-
gen, hängt von philosophischen, insbesondere geschichtsphiloso-
phischen oder metaphysischen Überzeugungen ab. 

Es gibt einige geschichtliche Darstellungen der Entwicklung 
des Souveränitätsbegriffes.  Doch begnügen sie sich mit der Zu-
sammenstellung der letzten abstrakten Formeln, in denen lehr-
buchartig, abfragbar,  die Definitionen der Souveränität enthalten 
sind. Keiner scheint sich die Mühe gegeben zu haben, die endlos 
wiederholte, völlig leere Redensart von der höchsten Macht bei 
den berühmten Autoren des Souveränitätsbegriffes  genauer zu 
untersuchen. Daß dieser Begriff  sich an dem kritischen, das heißt 
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dem Ausnahmefall orientiert, tritt schon bei Bodin hervor. Mehr 
als mit seiner oft zitierten Definition (la souveraineté est la puis-
sance absolute et perpétuelle d'une République) ist er mit seiner 
Lehre von den „Vraies remarques de souveraineté" (Cap. X des 
1. Buches der Republik) der Anfang der modernen Staatslehre. 
Er erörtert seinen Begriff  an vielen praktischen Beispielen und 
kommt dabei immer auf die Frage zurück: Wieweit ist der Souve-
rän an die Gesetze gebunden und den Ständen gegenüber ver-
pflichtet? Diese letzte besonders wichtige Frage beantwortet 
Bodin dahin, daß Versprechen bindend sind, weil die verpflichten-
de Kraft  eines Versprechens auf dem Naturrecht beruht; im Not-
fall aber hört die Bindung nach allgemeinen natürlichen Grundsät-
zen auf. Allgemein sagt er, daß gegenüber den Ständen oder dem 
Volk der Fürst nur so lange verpflichtet ist, als die Erfüllung 
seines Versprechens im Interesse des Volkes liegt, daß er aber 
nicht gebunden ist, si la nécessité est urgente. Das sind an sich 
keine neuen Thesen. Das Entscheidende in den Ausführungen 
Bodins liegt darin, daß er die Erörterung der Beziehungen zwi-
schen Fürst und Ständen auf ein einfaches Entweder-Oder bringt, 
und zwar dadurch, daß er auf den Notfall verweist. Das war das 
eigentlich Imponierende seiner Definition, die die Souveränität 
als unteilbare Einheit auffaßte  und die Frage nach der Macht im 
Staat endgültig entschied. Seine wissenschaftliche Leistung und 
der Grund seines Erfolges liegen also darin, daß er die Dezision 
in den Souveränitätsbegriff  hineingetragen hat. Es gibt heute kaum 
eine Erörterung des Souveränitätsbegriffes,  in der nicht die übliche 
Zitierung Bodins vorkäme. Aber nirgends findet man die Kern-
stelle jenes Kapitels der Republik zitiert. Bodin fragt,  ob die 
Versprechungen, die der Fürst den Ständen oder dem Volke gibt, 
seine Souveränität aufheben. Er antwortet mit dem Hinweis auf 
den Fall, daß es nötig wird, solchen Versprechungen zuwider zu 
handeln, die Gesetze abzuändern oder ganz aufzuheben, selon 
l'exigence des cas, des temps et des personnes. Wenn in einem 
solchen Fall der Fürst vorher einen Senat oder das Volk fragen 
muß, so muß er sich von seinen Untertanen dispensieren lassen. 
Das aber erscheint Bodin als eine Absurdität; denn er meint, weil 
die Stände doch auch nicht die Herren über die Gesetze sind, so 
müßten sie wiederum ihrerseits sich von ihren Fürsten dispensie-


